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Die AMS Agro-Marketing Suisse ist
die Vereinigung der landwirtschaft-
lichen Branchenorganisationen der
Schweiz. Sie fördert durch geeignete
Informations- und Marketingmass-
nahmen den Absatz einheimischer
Nahrungsmittel. Um inländische Land-
wirtschaftsprodukte klar erkennbar zu
machen, hat sie das Herkunftszeichen
SUISSE GARANTIE eingeführt.
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3007 Bern
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info@suissegarantie.ch
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Früchte – seit jeher
streng kontrolliert

Bereits vor vielen Jahren
waren die Schweizer Obst-
produzenten Pioniere der
umweltschonenden, inte-
grierten Produktion. Dabei
wird die Entwicklung der
Krankheiten und Schäd-
linge in den Kulturen stän-
dig beobachtet. Erst wenn
eine bestimmte Schadstoff-
schwelle überschritten ist,
wird mit Pflanzenschutz-
mitteln eingegriffen. Alter-
native Massnahmen haben
Vorrang vor chemischen
Hilfsstoffen. Müssen diese
trotzdem einmal eingesetzt
werden, kommen aus-
schliesslich Substanzen
zum Einsatz, die in der
Umwelt schnell und ohne
schädliche Rückstände
abgebaut werden können
und die für Konsumenten,
Anwender und Nützlinge
nicht schädlich sind.

SUISSE GARANTIE geht
über die Anforderungen der
integrierten Produktion
hinaus. Neben den gesetz-
lichen Anforderungen des
Bundes müssen zusätzliche
Auflagen erfüllt und die
Rückverfolgbarkeit gewähr-
leistet sein. Regelmässige
Qualitäts- und Rückstands-
kontrollen stellen sicher,
dass alle Produktions- und
Verarbeitungsbetriebe von
Früchten die Vorschriften
einhalten. SUISSE GARANTIE
ersetzt im Obstbau das bis-
herige IP-Label.

Früchte und Fruchtprodukte   
sind professionell erzeugt

SUISSE GARANTIE  
heisst Sicherheit

Die Schweiz ist ein Obst- und Beerenland: Äpfel, Birnen,
Kirschen, Zwetschgen, Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren,
Aprikosen und viele weitere Früchte finden in unserem Land
ideale Wachstumsbedingungen. Früchte sind sehr arbeits-
intensive Kulturen. Sie werden deshalb vorwiegend in 
spezialisierten und professionell arbeitenden Betrieben
produziert. Rund 3 000 Produzenten pflegen 6 600 Hektaren
Obst- und 640 Hektaren Beerenkulturen. 2,6 Millionen
Hochstammbäume liefern Rohstoffe für die Herstellung 
von Apfelsaft, Fruchtbränden, Obstkonserven und anderen
Fruchtprodukten. Inländisches Obst wird umweltschonend
produziert und hat den Vorteil, dass die Transportwege kurz
sind und die Früchte frisch ab Ernte gekauft werden können.

Früchte sind ein wichtiger Bestandteil einer gesunden Er-
nährung. Sie sind kalorienarm und tragen wesentlich zur
Versorgung mit Vitaminen, Mineralstoffen und Nahrungs-
fasern bei. Verschiedene Studien haben gezeigt, dass der
regelmässige Konsum von Früchten das Risiko, an Krebs
und Herz-Kreislauf-Beschwerden zu erkranken, senken kann.

Mit dem zertifizierten Herkunftszeichen SUISSE GARANTIE
ist der ganze Weg der Früchte und Fruchtprodukte – von 
der Produktion über die Verarbeitung bis hin zur Ver-
kaufsstelle – in ein ganzheitliches Qualitätssicherungs- und 
Kontrollsystem eingebunden. Dieses gewährleistet auch die
lückenlose Rückverfolgbarkeit der Produkte. Konsumentin-
nen und Konsumenten erhalten dadurch grösstmögliche
Garantien in Bezug auf die Herkunft und die Sicherheit 
der mit SUISSE GARANTIE gekennzeichneten Produkte.



SUISSE GARANTIE 
stellt besonders hohe
Anforderungen 

Frische und verarbeitete
Früchte, die mit dem 
Herkunftszeichen SUISSE
GARANTIE gekennzeichnet
sind, erfüllen folgende
Anforderungen:

Schweizer Produktion

Mit SUISSE GARANTIE wer-
den frische und verarbeitete
Früchte gekennzeichnet, die
in der Schweiz produziert
und verarbeitet wurden.
Alle Betriebe müssen über
das entsprechende Zertifikat
einer akkreditierten und zu-
gelassenen Zertifizierungs-
stelle verfügen. Folgende
Betriebe sind den Schwei-
zer Produzenten gleichge-
stellt: Betriebe im Fürsten-
tum Liechtenstein, in der
Freizone Genf sowie in
Staatsverträgen geregelten
Grenzzonen. Bedingung ist

aber, dass sie die gleichen
Anforderungen erfüllen wie
die Schweizer Produzenten
und den entsprechenden
Kontrollen unterstehen.
Zutaten zu Verarbeitungs-
spezialitäten dürfen aus
dem Ausland stammen,
sofern sie die klar vorgege-
benen Voraussetzungen
erfüllen und in der Schweiz
nicht in der benötigten
Menge und Qualität zur
Verfügung stehen. Ihr
Anteil darf höchstens 
10 Prozent betragen und
die Herkunft der Zutaten
muss auf den Produkten
einwandfrei deklariert sein.
Die AMS Agro-Marketing
Suisse muss dazu eine Aus-
nahmebewilligung erteilen.

Umweltgerechte 
Produktion

Die Früchteproduktions-
betriebe müssen die Auf-
lagen für den ökologischen
Leistungsnachweis ÖLN
des Bundes und die stren-
gen Anforderungen der
integrierten Obstproduk-
tion erfüllen.

Keine Gentechnik

SUISSE GARANTIE darf
nicht für Nahrungsmittel
verwendet werden, die mit
Hilfe der Gentechnik herge-
stellt werden. Gentechnisch
veränderte Pflanzen oder
Zusatzstoffe, die mit gen-
technisch veränderten
Organismen produziert
werden, sind verboten.

Verzicht auf proble-
matische Zusatzstoffe

Bei der Herstellung von
Fruchtprodukten, die mit
SUISSE GARANTIE gekenn-
zeichnet werden, dürfen
verschiedene problemati-
sche Zusatzstoffe nicht 
verwendet werden, obwohl
sie nach internationaler
Gesetzgebung zugelassen
sind. Fruchtprodukte 
bleiben also reine Natur-
produkte.



Das Wichtigste   
über SUISSE GARANTIE auf einen Blick 

Der Schweizerische Obstverband SOV
ist einer der Initianten des Herkunfts-
zeichens SUISSE GARANTIE und ist
eine private Branchenorganisation der
Produzenten und Verarbeiter von Obst.
Er vertritt die Branche gegenüber
Behörden, Wirtschaft, Konsumenten
und Öffentlichkeit.

Schweizerischer Obstverband
Baarerstrasse 88
Postfach 2559
6302 Zug
Telefon 041 728 68 68
Telefax 041 728 68 00
sov@swissfruit.ch
www.swissfruit.ch

Produkte mit dem Herkunftszeichen 
SUISSE GARANTIE müssen
■ in der Schweiz hergestellt und verarbeitet sein

(inbegriffen sind das Fürstentum Liechtenstein,
die Freizone Genf sowie die in Staatsverträgen 
geregelten Grenzzonen).

■ ohne gentechnisch veränderte Pflanzen und 
Tiere produziert sein.

■ von umweltschonend arbeitenden Betrieben 
stammen.

Produkte mit dem Herkunftszeichen 
SUISSE GARANTIE werden
■ über die gesamte Produktionskette strikte

kontrolliert.

Das Herkunftszeichen SUISSE GARANTIE 
■ wird von der Schweizer Landwirtschaft 

getragen.
■ stärkt das Vertrauen in Schweizer 

Nahrungsmittel.
■ gibt den Konsumentinnen und Konsumenten 

grösstmögliche Sicherheit.


